Zusammenfassung des ausführlichen Telefonates mit der MA 31  

KEINE Verpflichtung zur Gegenlieferung, es kann, muss aber kein Wasser retour geliefert werden !!!
	Von: Sylvia Krasel GMX
Datum: 02.03.2009 11:35:35

An: josef.mock@wien.gv.at
Betreff: Unser Telefonat: Wiener Wasser für Gablitz
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	Sehr geehrter Herr Mock!

 

Als Bürgerin von Gablitz danke ich Ihnen für Ihre freundliche Auskunft und fasse zwecks Vermeidung von Missverständlichem kurz zusammen:

 

Um die Wasserversorgung der Bevölkerung sicher zu stellen gibt es einen Verbund-Vertrag,

also einen Konsens (lat. consentire = übereinstimmen), jedoch keinen zwingenden Vertrag, dass Gablitz nur über die EVN zu Wiener Wasser kommt, sondern theoretisch auch direkt von Wien Wasser beziehen könnte.

 

Diese Variante des Direktbezuges setzt jedoch die Lösung der technischen Probleme in Gablitz voraus, wie z.B. die Zuleitungen, Druck- sowie Reservebehälter für die Zeit, wo Wien kein Wiener Wasser z.B. wegen Reparaturarbeiten am eigenen Netz, liefern kann.

 

Die EVN muss KEINE Wassermengen an Wien gegen liefern. Die EVN kann Wasser gegen liefern, tut die EVN das nicht, so muss die EVN das entnommene Wiener Wasser an Wien bezahlen - höflichst ersuche ich um Bekanntgabe des Kubikmeterpreises.

 

Herzlichen Dank nochmals für Ihre ausführliche Stellungnahme. In Erwartung Ihrer kurzen Rückmeldung empfehle ich mich

 

mit freundlichen Grüßen

Sylvia Krasel


	Von: Mock Josef
Datum: 03/02/09 16:47:55

An: Sylvia Krasel GMX *EXTERN*
Betreff: Unser Telefonat: Wiener Wasser für Gablitz
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Sehr geehrte Frau Krasel!

Zu Ihrem E-Mail darf ich zur Klarstellung folgendes mitteilen:

Zum Verbundvertrag:

Der Verbundvertrag zwischen EVN Wasser und den Wiener Wasserwerken dient der Erhöhung der Versorgungssicherheiten beider Vertragspartner generell im Rahmen eines Mengenausgleichs; wenn dieser nicht erfolgt, ist eine Verrechnung vorgesehen.

Zum Konsens:

Ein Konsens ist die unter bestimmten Voraussetzungen mögliche Ableitungsmenge von Wasser z.B. aus dem Quellgebiet der II. Wr. Hochquellenleitung, die prinzipiell zur Versorgung von Wien heranzuziehen ist. Von der Stadt Wien sind diese wasserrechtlichen Konsense auch im Rahmen des Verbundvertrages zu beachten.

Es stimmt somit, dass der Verbundvertrag zur Sicherung der Wasserversorgung der Bevölkerung dient.

Im Verbundvertrag ist jedoch für beide Vertragspartner prinzipiell die Gegenlieferung im Rahmen des Mengenausgleichs vorgesehen.

Welche Versorgungen außerhalb Wiens von der Stadt Wien erfolgen ist unter Berücksichtigung der wasserrechtlichen Konsense im Zusammenhang mit den Erfordernissen der Sicherung der Wasserversorgung Wiens und der technischen Möglichkeiten zu entscheiden. Der Verbundvertrag mit EVN Wasser nimmt hierauf keinen Einfluss.

Die Marktgemeinde Gablitz ist betreffend die Umstellung der Wasserversorgung an EVN Wasser herangetreten, weil damit in Berücksichtigung der Konsense die erforderlichen Sicherheiten für die Wiener Wasserversorgung bei einer weiteren Wasserabgabe gegeben sind und die Durchführung der für die Versorgungsumstellung erforderlichen Infrastrukturanpassungen geregelt werden konnte.

Die unterschiedlichen Voraussetzungen sind im Einzelfall bei der Preisgestaltung zu berücksichtigen, welche in der angesprochenen Angelegenheit EVN Wasser obliegt. Für weitere Auskünfte zum Wasserpreis wird daher ersucht EVN Wasser zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen:

Josef Mock
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